
COVID-19: Unterstützung zugunsten der Unternehmen
Viele dringende Interventionen der Regierung zur Unterstützung von Unternehmen nach dem "Covid-19"-Notstand.
Insbesondere die Verordnung „Cura Italia“ vom 17. März 2020 sieht Instrumente vor, die dazu beitragen sollen, die hoffentlich
vorübergehende Phase zu überwinden, die mit der mit der Pandemie einhergehenden produktiven wirtschaftlichen
Stagnationsphase verbunden ist.

Im Folgenden sind einige dieser Maßnahmen aufgeführt.

Steuererleichterungen

Aussetzung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen

Steuerliche Pflichten

Für alle Steuerzahler verschiebt der Erlass die Frist für die Erfüllung der Steuerpflicht für den Zeitraum vom 8. März bis zum 31.
Mai auf den 30. Juni 2020 (die Aussetzung umfasst z.B. die für den 30. April vorgesehene Mehrwertsteuererklärung).

Steuer- und Beitragszahlungen

Diese Zahlungen werden für Unternehmen mit Einnahmen oder Entschädigungen von höchstens 2 Millionen Euro aufgeschoben:
Sie können die zwischen dem 8. März und dem 31. März fälligen Zahlungen aussetzen (die Maßnahme betrifft z.B.
Quellensteuern auf das Einkommen von Arbeitnehmern und ähnliche Einkünfte, die Mehrwertsteuer, die Zahlung von
Sozialversicherungs- und Wohlfahrtsabgaben und die INAIL-Prämien für die Pflichtversicherung).

Günstigere Bestimmungen sind für die "exponiertesten" Subjekte vorgesehen, d.h. Unternehmen, die im Tourismus-Hotel-,
Sport-, Unterhaltungs-, Gastronomie-, Unterhaltungs- und Verkehrssektor tätig sind: Diese können die Beiträge und
Steuerzahlungen für einen längeren Zeitraum, vom 2. März bis zum 30. April 2020, aussetzen.

Für alle diese Kategorien müssen diese Zahlungen bis zum 31. Mai 2020 erfolgen, ebenfalls in Raten (maximal 5 Raten).

Verschiebung der Bedingungen für die Genehmigung des Jahresabschlusses

Das Dekret sieht auch die Möglichkeit vor, dass die Gesellschaft die Bedingungen für die Genehmigung des Jahresabschlusses
verschieben kann: Als Ausnahme von den derzeit vorgesehenen Bestimmungen muss die ordentliche Hauptversammlung innerhalb
von 180 Tagen nach Ende des Geschäftsjahres, d.h. bis zum 28. Juni (der im Übrigen auf einen Sonntag fällt), einberufen werden.

Arbeitsbeziehungen

Weitere Unterstützung für Unternehmen wird durch die Ausweitung der Möglichkeit zur Nutzung von Sozialversicherungspuffern
angeboten. Insbesondere ist ein leichterer Zugang zum normalen Kurzarbeitergeld für Arbeitgeber vorgesehen, die ihre
Arbeitstätigkeit im Jahr 2020 aufgrund von Ereignissen im Zusammenhang mit dem epidemiologischen Notstand von COVID-19
aussetzen oder reduzieren, sowie der Entlassungsfonds in Ausnahmefällen zugunsten von Unternehmen, für die der Schutz durch
die normale CIG nicht gilt, also auch für Unternehmen mit nur einem Arbeitnehmer.

Liquidität

Offentliche Garantien

Der Teil, der sich auf die Ausdehnung der öffentlichen Garantien auf Unternehmen bezieht, gehört zu den umfangreichsten des
Dekrets. Zu den beschlossenen Maßnahmen gehört die Ausweitung der staatlichen Garantie (über den KMU-Fonds) zugunsten
von Darlehen an Unternehmen. Nur eine größere Liquidität kann es kleinen und mittleren Unternehmen tatsächlich ermöglichen, in
ihrem Referenzmarkt zu bleiben, bis die derzeitige Situation gelöst ist.



Insbesondere sah das Dekret vor, dass die Garantie für einen Zeitraum von 9 Monaten ab dem Inkrafttreten des Dekrets
"kostenlos" gewährt wird, und hat die Verdoppelung des garantierten Höchstbetrags für jedes Unternehmen von 2,5 Mio. € auf 5
Mio. € vorgesehen.

Steuergutschriften

Es wurden Steuergutschriften zugunsten von Unternehmen in Bezug auf Ausgaben gewährt, die aufgrund der epidemiologischen
Notlage entstanden sind, zum Beispiel im Zusammenhang mit

- Sanierung von Arbeitsumgebungen und Werkzeugen (bis zu maximal 50% der Auszahlung)

- Miete von Gebäuden (Kat. C/1, Geschäfte und Läden) unter Bezugnahme auf die Miete für März 2020 (bis zu maximal 60% der
Auszahlung)

Andere außerordentliche Maßnahmen

Die Verordnung „Cura Italia“ hat die unterschiedlichsten Zuweisungen zur Unterstützung verschiedener Sektoren vorgesehen.
Darunter befinden sich auch arrangierte Gelder:

für den Relaunch des „Made in Italy“ im Ausland durch eine außerordentliche Kommunikations- und Werbekampagne;
für die Geschäftskontinuität von Landwirtschafts-, Fischerei- und Aquakulturunternehmen.
für die Unterstützung des Unterhaltungs-, Film- und audiovisuellen Sektors
für Unternehmen, die persönliche Schutzausrüstung herstellen
für Unternehmen, die elektronische Kommunikationsnetze und -dienste bereitstellen

Stand: 29.03.2020

Flavia Barbato
Rechtsanwältin
Bologna
Imola
T +39 051 0331955
F +39 051 0331946
flavia.barbato@schindhelm.com

https://it.schindhelm.com/team/p/flavia-barbato-rechtsanwaeltin-bologna
https://it.schindhelm.com/kontakt/standorte/rechtsanwalt-bologna
https://it.schindhelm.com/kontakt/standorte/rechtsanwalt-imola
mailto:flavia.barbato@schindhelm.com

